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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]Ausgabe 12/25

	MUSTER: Unternehmensrichtlinie: Drogen- und Alkoholkonsum bei Fahrten mit dem Tagespflegebus

	1. ZWECK DER RICHTLINIE
Diese Richtlinie dient dem Schutz aller Mitarbeiter sowie der Sicherstellung rechtlicher und versicherungstechnischer Standards bei dienstlichen Fahrten. Sie soll Risiken durch Alkohol- oder Drogenkonsum im Straßenverkehr vorbeugen und klare Verantwortlichkeiten definieren.

2. GELTUNGSBEREICH
Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Dienstfahrzeuge nutzen oder dienstlich mit privaten Fahrzeugen unterwegs sind.

3. GRUNDSATZ
▶ Der Konsum von Alkohol, illegalen Drogen, anderen Rauschmitteln oder bewusstseinsverändernden Medikamenten ist vor und während einer Dienstfahrt strikt untersagt.
▶ Mitarbeiter müssen in der Lage sein, ein Fahrzeug sicher und verantwortungsvoll zu führen.

4. VERHALTEN BEI VERDACHT
▶ Mitarbeiter sind angehalten, auffälliges Verhalten von Kollegen zu melden – vertraulich und ohne Angst vor Repressalien.

5. HAFTUNG UND KONSEQUENZEN
▶ Eigenverantwortung: Mitarbeiter haften persönlich für Schäden, die durch Fahrten unter Einfluss von Drogen oder Alkohol entstehen.
▶ Versicherungsrisiko: Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz entfällt bei Fahrten unter Substanzeinfluss.
▶ Arbeits- und zivilrechtliche Folgen: Verstöße gegen diese Richtlinie können zu Abmahnungen oder sogar zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. Ein durch das Fehlverhalten entstandener Schaden ist vollumfänglich zu ersetzen.

6. INKRAFTTRETEN
▶ Diese Richtlinie tritt am (Datum) in Kraft und ist Bestandteil der Arbeitsordnung. Alle Mitarbeiter bestätigen mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme und Einhaltung.
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